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Menschen vor Gericht

Kleiner Mann und große Herren
Vor den Schranken des Gerichts steht ein kleiner, dicker Mann.
Es ist ein hohes Gericht, die letzte Instanz, und er hat trotz-

dem keinen Anwalt mitgebracht, denn sein Fall ist derart
simpel, daß ein Jus-Student im ersten Semester ihm sagen
könnte: «Lieber Freund, ganz hoffnungslos, gehen Sie nur
wieder heim!» Wozu also bemüht dieser kleine Mann die
großen Herren?

Nun, man hat ihn, ganz mit Recht, zu zehn Tagen Ge-
fängnis verurteilt, weil man ihn bereits- zum xtenmal ohne
Führerschein am Steuer traf, was das Motorfahrzeuggesetz
bekanntlich nicht gestattet, und natürlich kann hier die letzte
Instanz nur dasselbe sagen, was die erste bereits erklärte:
Schuldig!

Aber vielleicht weiß der kleine, dicke Mann das auch selbst
ganz gut, vielleicht ist er nicht einmal gekommen, um etwas
von seinen zehn Tagen Gefängnis abzuhandeln, denn seine
Verteidigungsversuche sind so kläglich, daß man sie nicht ganz
ernst nehmen kann. Aber etwas anderes ist sehr ernst.

Dieser kleine, dicke Mann, den die unbestimmte Hoffnung,
vielleicht könnten die großen Herren doch ein Wunder für
ihn tun, vor Gericht trieb, kämpft nämlich um seine Existenz.
Diese Existenz, wie man das zu nennen pflegt, ist ein Ver-
sandbetrieb, den er sich mit unsäglicher Mühe eingerichtet
hatte, um sich, seine Frau und seine beiden Kinder durchzu-
bringen, und der kann nur funktionieren, wenn er seine weit-
verstreute Kundschaft mit dem Auto bedient.

Camelia-Fabrikation St. Gallen. Schweizer Fabrikat!

Aber da ist ihm vor nun sechs Wochen ein, Unglück zu-
gestoßen, er hat irgendeinmal im Winter 1934 in Bern einen
Zusammenstoß gehabt, es ist niemand dabei umgekommen,
aber man hat ihm trotzdem den Führerschein entzogen und
trotz aller Anstrengungen seinerseits auch nicht mehr zurück-
gegeben. Ursprünglich ging das ganz gut, ursprünglich konnte
die Frau statt seiner fahren, er konnte sich auch Chauffeure
halten, bis die Zeiten schlechter und die Kinder größer wur-
den, so daß man sie nicht mehr ohne Aufsicht lassen konnte;
dann wurde die Lage immer böser, sollte nicht alles kaputt
gehen, mußte er eben wieder ans Steuer, also wagte er es,

fuhr, wurde ertappt, gebüßt, wieder ertappt, wieder gebüßt
und so weiter ohne Ende.

Denn je öfter man ihn als Gesetzesübertreter schnappte,
um so schlechter wurden seine Chancen, je wieder der Gnade
eines Führerscheins teilhaftig zu werden, und so ging es, bis
die Mobilisation kam. Und da?

Nun, da durfte er auf einmal fahren! Nicht für sich

privat, sondern als Hilfsdienstsoldat und, o Ironie des Schick-
sals, ausgerechnet er, der als Zivilist nicht an das Steuer durfte,
ohne sich einer Gesetzesübertretung schuldig zu machen, fuhr
nun als Straßenpolizist landauf, landab, und das zur größten
Zufriedenheit seiner Offiziere.

Jedoch nicht zu seiner eigenen!

Im Gegenteil! Er ist jetzt erst recht verbittert und dazu
noch «komplett durcheinandergeraten», der kleine, dicke
Mann. «In Bern», sagt er verzweifelt, und er schwitzt dabei
vor Aufregung, «sitzt irgendein Beamter und der schreibt mir

auf jedes Gesuch, mir doch um Gottes willen meinen Führer-
schein wiederzugeben, nein, der Zeitpunkt für die Wieder-
aushändigung sei noch immer nicht gekommen, mein Gesuch
sei ,noch verfrüht'. Aber wie alt soll ich eigentlich werden?
Mein Geschäft ist schon kaputt, jetzt könnte ich nur noch als
Chauffeur durchkommen, lieber Gott, ich kann eben nichts
anderes, und ich hätte auch Stellen, aber der schreibt einfach
,noch verfrüht' und damit ist's für ihn abgetan!»

Es ist schwer zu sagen, ob der kleine, dicke Mann wirklich
so bodenlos verzweifelt sein müßte, wie er's wirklich ist. Viel-
leicht meint zum Beispiel der Berner Beamte, der kleine Dicke,
könnte auch mit Schuhbändeln an irgendeiner Ecke handeln,
wozu er bestimmt kein Auto nötig hätte. Aber die großen
Herren vom Gericht, die tatsächlich gar nichts anderes konn-
ten, als ihn wieder zu verurteilen, teilen seltsamerweise den
Standpunkt des kleinen Mannes, und als die Verhandlung
vorüber ist und der kleine Mann bereits in stummer Ver-
zweiflung abgezogen ist, stehen sie da und besprechen den Fall.

Kann man gar nichts machen?
Rechtlich nichts!
Aber wenn man nun nach Bern schriebe, schließlich eine

gewisse Autorität, hohe Richter und so
Ach, versuchen könnte man's, aber
Es wird hin und her geredet, und vielleicht wäre es tröst-

lieh für den kleinen Mann, wenn er sehen und hören könnte,
wie die großen Herren sich um seinen Fall den Kopf zerbrechen.

Aber mehr auch nicht.
Denn dann geht einer nach dem anderen ärgerlich und

kopfschüttelnd, denn es ist schon einmal so — der kleine
Mann und die großen Herren sind ganz einfach machtlos,
völlig machtlos.

Weil in Bern ein Beamter vor einem Aktenstück sitzt und
nicht begreifen will, daß er den Blick über seine Akten hin-
weg, aus der Amtsstube heraus auf das Leben richten sollte,
um das ein kleiner, dicker Mann für sich und die Seinen
ringt.
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